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Haltestellen 
Stadtbahn bis Friesenplatz, 
Regionalzüge bis 
Bahnhof Köln West

HauptgeschäftsstelleVDV Köln Kamekestraße 37–39 50672 Köln

Gesetzentwurf zur Beschleunigung der Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie 

in einigen Wochen wird nach unserer Information ein Gesetzentwurf zur Beschleu- 
nigung der Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie im Kabinett beschlossen, der in 
Ihrem Haus federführend ausgearbeitet wird. Gerne möchten wir Sie darum bitten, 
uns in eine evtl. Verbändeanhörung einzubinden. Hintergrund ist, dass uns als 
Brancheverband des Öffentlichen Personen- und Schienengüterverkehrs mit rund 
700 Mitgliedsunternehmen und ihren 450.000 Beschäftigen neue Maßgaben zu 
energetischen Einsparverpflichtungen oder auch neue Anforderungen für die Ein- 
richtung und Umsetzung von Energie- oder Umweltmanagementsystemen im Re- 
gelfall und unmittelbar betreffen. 

So wäre es aus Sicht der Branche wichtig, dass in diesem Bereich bürokratische Be- 
lastungen abgebaut werden und der öffentliche Verkehr mit Bussen und Bahnen, der 
bereits natürlicher und aktiver Partner beim Klimaschutz ist, von pauschalen Ener- 
gieeinsparverpflichtung befreit wird. Wichtig wären grundsätzlich auch ausrei- 
chende Fristen; sei es für evtl. Zertifizierungen von Energiemanagementsystemen 
oder auch für Umsetzungspläne und deren Veröffentlichung nach obligatorischen 
Energieaudits. Eine Veröffentlichung im Jahresbericht sollte stets ausreichen. Auch 
neue bzw. zusätzliche Melde- und Dokumentationspflichten sind grundsätzlich eine 
Belastung für uns als Branche. Zudem wäre es von besonderer Bedeutung, dass 
Bahnstromanlagen einschließlich Fahrleitungen, Unterwerken und ggf. Bahnstrom- 
fernleitungen, Bahnstromkraftwerke oder auch Speicher den Verkehrsinfrastruktu- 
ren im Sinne der Richtlinie und nicht den Energiesystemen zugeordnet werden.

sollten Sie oder Ihr Team zu diesen und anderen 
Punkten Rückfragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne und jederzeit 
zur Verfügung.
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